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► Nr.  VO/2018/06492
öffentlich

Lübeck, 21.09.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck - Jahresabschluss 2011
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Die Bürgerschaft beschließt den als Anlage beigefügten Jahresab-
schluss 2011 gem. § 95 n Abs . 3 GO und stellt das Jahresergebnis 
von 0,00 € (nach satzungsgemäß bereits erfolgtem Ausgleich) bei 
einer Bilanzsumme von 4.466.995,82 € fest.

2) Die Bürgerschaft nimmt
a) den aufgelaufenen Jahresverlust 2011 der Kulturstiftung in 

Höhe von 516.047,54 € zur Kenntnis.
b) nimmt den beigefügten Prüfbericht des RPA zur Kenntnis, der 

am 13.09.2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss ab
schließend beraten wurde (VO/2018/05657).

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
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Ja (Anlage 1)

Begründung:
Nach § 95 n Abs.3 und 4 GO hat die Bürgerschaft konkret über den Jahresabschluss und 
über die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen. Im vorliegenden Fall des Jah-
resfehlbetrages ist die Ergebnisverwendung allerdings konkret durch die Satzung vorgege-
ben: der Ausgleich einer Unterdeckung hat durch die HL zu erfolgen was im Haushaltsjahr 
2011 der Hansestadt Lübeck auch erfolgt ist.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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Rechnungsprüfungsamt Hansestadt Lübeck EJ 

1 Prüfungsgegenstand und -auftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (im nachfolgenden Text Kulturstiftung) ist eine ge­
meinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wurde am 04.05.1995 ge­
gründet. Die Verwaltung der Stiftung ist der Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und 
Bildung, gemäß § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treu­
handvermögen im Sinne von § 98 GO. Die Jahresabschlüsse unterliegen damit der Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2011, 
wurden vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 14.12.2016 vom Bür­
germeister der Hansestadt Lübeck unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m GO 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß 
§ 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik bis spätestens 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen 
Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresabschluss ist somit 
nicht in der gesetzlich vorgeschriebene Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 und des Lageberichts erfolgt gemäß § 95n Abs. 1 
GO durch das Rechnungsprüfungsamt. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n 
Abs. 3 GO der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbe­
richt des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschluss­
fassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, 
dieses den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver­
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt kann gemäß § 95n Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflicht­
gemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzich­
ten. Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das 
RPA von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird für die Kulturstiftung der zweite Jahresab­
schluss nach der GemHVO-Doppik vorgelegt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte an­
gegeben werden, beziehen sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2010 erstellten ers­
ten Jahresabschlusses der Kulturstiftung. Die Beratung und Beschlussfassung gemäß § 95n 
Abs. 3 GO der Gemeindevertretung über den Jahresabschluss und den Lagebericht 2010 
sind zum Zeitpunkt der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2011 noch 
nicht erfolgt. 

Eine Vollständigkeitserklärung, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen Vermö­
genswerte, Verbindlichkeiten etc. richtig enthalten sind, lag zum Zeitpunkt der Prüfung 
nicht vor. 

3 Jahresabschluss 

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind in § 44 GemHVO-Doppik geregelt. 

3.1 Formale Prüfung der Bilanz 

In § 48 GemHVO-Doppik ist vorgeschrieben, in welche Posten die Bilanz mindestens zu 
gliedern ist, diese sind unter dem Posten 1 Eigenkapital: 

Tabelle 1 Bilanz/Eigenkapital 

Gliederung gemäß § 48 Gliederung der vorliegenden Ergebnis 2011 
GemHVO-Doppik Stiftungsbilanz 

1.01 Stiftungskapital 1.298.477, 10 EUR 

1.011 Stiftungskapital aus 
-340. 175,38 EUR 

Bilanzierungsunterschied 

1. 1 Allgemeine Rücklage - -

1.2 Sonderrücklage - -

1.3 Ergebnisrücklage 1.3 Ergebnisrücklage -362,29 EUR 

1.4 Vorgetragener Jahres- - -
fehlbetrag 

1.5 Jahresüberschuss/ 1.5 Jahresüberschuss/ 
0,00 EUR 

Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 

Zu 1.01 Stiftungskapital, 1.011 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied und 1.1 Allge­
meine Rücklage: 
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Der erste Posten der Gliederung wäre die 1.1 Allgemeine Rücklage, die dem Grunde nach 
das Eigenkapital abbildet. 1 Gemäß § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik kann ein Posten, der 
keinen Betrag ausweist, so wie im Abschluss der Kulturstiftung, in der Bilanz entfallen. 

Das Stiftungskapital gliedert sich in Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzie­
rungsunterschied. Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik dürfen neue Posten hinzugefügt 
werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Abs. 1 und 2 (des 
§ 48 GemHVO-Doppik) erfasst wird. 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finan­
zierungsfunktion wie die Allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital im Sinne der 
GemHVO-Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Gegenüber dem Abschluss 2010 wurden die Posten 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 
(0,00 EUR) und 2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (2.541 EUR) ergänzt. 

3.2 Aktiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Aktivseite eingegangen. 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen (Buch-) Wert von rund 3,2 Mio. EUR. Der bilan­
zierte Wert entspricht dem Anlagenspiegel der Kulturstiftung. Eine Inventur wurde laut 
Anhang im Wirtschaftsjahr 2016 durchgeführt. 

3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Immaterielle Jahresabschluss 
Veränderung 

Jahresabschluss 
Vermögensgegenstände 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 1. 1 782 EUR -191EUR 591 EUR 

Der Endstand des Vorjahres wurde richtig übernommen. Die Veränderung ergibt sich aus 
den angefallenen Abschreibungen des Haushaltsjahres. 

3.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden 

Bauten auf fremden Jahresabschluss 
Veränderung 

Jahresabschluss 
Grund und Boden 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 1.2.4 2.254.296 EUR - 82.330 EUR 2.171.966 EUR 

1 Anmerkungen zu § 25 GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsrecht S-H Bräse/Hase/Leder. 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung 3 
der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2011 

44 von 75 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck D 
D Rechnungsprüfungsamt 

Seit dem Bestehen der Stiftung wurden umfangreiche Umbauten vorgenommen und Investi­
tionen im Buddenbrookhaus und Günter Grass-Haus getätigt, die zum Teil als Mietereinbau­
ten aktiviert wurden, da die genutzten Gebäude und Grundstücke sich im Eigentum der 
Hansestadt Lübeck befinden. Ob bei einer geplanten Neuerfassung und Bewertung der Ge­
bäude der HL (voraussichtlich 2017/2018) eine klare wertmäßige Trennung zwischen den 
Mietereinbauten der Stiftung und den städtischen Gebäuden erfolgt, bleibt abzuwarten. 

Die wesentliche Veränderung dieses Bilanzpostens ergibt sich aus den Abschreibungen in 
Höhe von 116.417 EUR. Die VV-Abschreibungen enthält keine Anlagenklasse Mietereinbau­
ten. 2 Laut Bereich Haushalt und Steuerung wurde aus den VV-Abschreibungen die Anlagen­
klasse „Gebäude und zugehörige Bauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge­
bäuden, teilmassiv" mit der Nutzungsdauer von 40 Jahren verwendet. Die Einstufung der 
genutzten Gebäude in die Klasse „teilmassiv" wurde bei dieser Prüfung des Jahresabschlus­
ses nicht beurteilt und bleibt ebenfalls der geplanten Neuerfassung und Bewertung der Ge­
bäude der HL (voraussichtlich 2017 /2018) vorbehalten. 

Im Haushaltsjahr 2011 wurden aus dem Bilanzposten „geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau" insgesamt 60.332 EUR umgebucht, davon entfielen auf die Bauten auf fremdem Grund 
34.087 EUR (Anlage 1053160 Magazin Archivraum GGH). Die umgebuchten 34.087 EUR 
wurden im gleichen Jahr auf 1 EUR abgeschrieben. Die Finanzierung ist durch eine Geld­
spende erfolgt. 

Auf Nachfrage wurde von der Verwaltung mitgeteilt, dass es sich um eine Instandhaltung 
des GGH-Archivraums mit Zuschuss (Investitions-Fiktion gemäß § 41 Abs. 3 i. V. m. § 43 
GemHVO-Doppik) gehandelt habe. Aufgrund der doppischen Investitions-Fiktion erhöhe 
sich der Wert durch die eigentlich rein konsumtive Instandhaltungsmaßnahme nicht, so­
dass der zusätzliche Wert der Nachaktivierung im selben Jahr am 31.12. wieder auf einen 
Euro reduziert werden musste. Das sei über die technisch kurze AfA-Dauer erreicht worden. 

Der Gesetzgeber führt in den Anmerkungen zu § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik aus, dass es 
sich bei der oben genannten Regelung um eine vom Handelsrecht abweichende Fiktion 
handelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung hat nun eine Korrektur der gesetzlichen Fik­
tion für erforderlich gehalten und das sich aus der Umsetzung der GemHVO-Doppik erge­
bende Ergebnis durch eine Abschreibung „berichtigt". Sonderabschreibungen wären nur 
nach § 43 Abs. 6 GemHVO-Doppik zur Korrektur von dauerhaften Wertminderungen mög­
lich. Das RP A beanstandet das praktizierte Verfahren, mit dem die gesetzliche Regelung 
umgangen wird und bittet um Stellungnahme. 

2 Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
der Gemeinden (VV-Abschreibungen) vom 16.08.2007 i. d. jeweils geltenden Fassung. 
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3.2.3 Kunstgegenstände 

Kunstgegenstände Jahresabschluss 
Veränderung 

Jahresabschluss 
31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 1.2.5 956.153 EUR - 4.036 EUR 952.117 EUR 

Der Wert der Kunstgegenstände der Kulturstiftung wurde, abweichend von den Lübecker 
Museen, ohne Inventur für die Eröffnungsbilanz mit 964.688 EUR ermittelt. Dieser Wert ist 
der Ausgangswert für die Ermittlung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011. Im Kalenderjahr 
2016 ist eine Inventur erfolgt. Das RPA geht davon aus, dass daraus folgende Korrekturbe­
darfe in den nächstmöglichen Jahresabschluss einfließen. Eine Stichprobe des RPA hat er­
geben, dass z.B. Sachspenden, die die Kulturstiftung 2011 erhalten hat, 2017 nachaktiviert 
worden sind. Zu diesem Zeitpunkt war der Jahresabschluss 2011 bereits erstellt. 

Die Veränderung 2011 ergibt sich aus den Abschreibungen des Jahres und drei Zugängen. 
Bei zwei Zugängen, Anl. 1062345 „Roman Thornton Wilder" (zugeordnet Gemälde/Skulptu­
ren) mit 180 EUR und Anl. 1062346 „Brief von Thomas Mann" mit 3.400 EUR, handelt es 
sich um Sachspenden. Die Sachspenden wurden ebenfalls als Zugänge auf dem Konto 
2021800 Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse gebucht. 

Das RPA erinnert an dieser Stelle an die nicht korrekte Zuordnung der Anlage 1000042 

„Dauerausstellung Günter Grass zum 80". Es handelt sich um Einrichtungsgegenstände, die 
nicht den Kunstgegenständen zuzuordnen sind. 

3.2.4 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge 

Maschinen, techn. Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
Anlagen, Fahrzeuge 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 1.2.6 9.074 EUR +39.301 EUR 48.376 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen von 29.561 EUR, der Umbuchung von 
18.550 EUR aus dem Bilanzposten „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" (z. B. eine 
Einbruch- und eine Brandmeldeanlage) sowie den im Haushaltsjahr angefallenen Abschrei­
bungen. 

3.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Betriebs- und Ge- Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
schäftsausstattung 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 1.2.7 60.804 EUR + 9.272 EUR 70.076 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen von 12.962 EUR, der Umbuchung von 7.694 EUR 
aus dem Bilanzposten „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" sowie den im Haushalts­
jahr angefallenen Abschreibungen. 
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Ein großer Teil der Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist mit der Bezeich­
nung Ausstattung Museum oder Ausstattung Shop erfasst. Wie im Vorjahr weist das RPA 
drauf hin, dass sich aus dem Prinzip der Einzelbewertung auch eine klare und eindeutige 
Erfassung ergibt, dazu gehört eine eindeutige Bezeichnung der Anlagegüter. 

3.2.6 Vorräte 

Vorräte Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
fertige Erzeugnisse 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 2.1.3 71.791 EUR + 8.668 EUR 80.459 EUR 

Bei den Vorräten handelt es sich um die Bestände der Museumsshops in den Warenlagern, 
die laut Anhang durch eine körperliche Inventur zum Jahresabschluss 2011 erfasst wurden. 
Da beim vorhergehenden Jahresabschluss das bilanzierte Ergebnis mit dem der Inventur der 
Vorräte übereingestimmt hat, wurde für diese Jahresabschlussprüfung auf die Vorlage der 
Inventurlisten der Museumsshops verzichtet. 

3.2.7 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

Privatrechtliche Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
Forderungen 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 2.2.3 21.682 EUR - 14.806 EUR 6.876 EUR 

Bei den Forderungen zum Stichtag handelt es sich um nicht abgerechnete Kreditkartenum­
sätze. 

3.2.8 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 

Sonst. privatrecht- Jahresabschluss 
Veränderung 

Jahresabschluss 
liehe Forderungen 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 2.2.4 472.339 EUR + 655.724 EUR 1. 128.063 EUR 

Zu dem Anstieg wird auf die Textziffern 5.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und 
5.2.3 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden hingewiesen. In dem Abschlusser­
gebnis von 1.128.063 EUR sind als wesentliche Beträge die Forderung „Verlustausgleich KL 
2011" mit 516.048 EUR sowie die Forderung „Personalkostenerstattung von HL 2011" in 
Höhe von 459.983 EUR enthalten. Hinzu kommen die bei der Hansestadt Lübeck angelegte 
Zustiftung mit einem Betrag von 145.450 EUR sowie einzelne geringfügige Beträge. Zu den 
Forderungen gegenüber der HL wird auf die Tz. 5.2.3 Einzahlungen aus Kostenerstattungen 
Gemeinden und die Seiten 13 und 15 des Anhangs zum Jahresabschluss hingewiesen. 
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3.2.9 Liquide Mittel 

Liquide Mittel Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 2.4 6.731 EUR + 153 EUR 6.884 EUR 

Die unter Bilanzposten 2.4 ausgewiesenen liquiden Mittel setzen sich u. a. aus den Kassen­
beständen des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-Hauses zusammen. Da vom RPA 
Kassenprüfungen durchgeführt werden, wurde auf eine erneute Prüfung im Rahmen des 
Jahresabschlusses verzichtet. Dem Ergebnis liegen Kontobewegungen von rund 
2,4 Mio. EUR zugrunde. 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen über­
ein. 

3.3 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 

3.3.1 Stiftungskapital 

Unter dem Posten Eigenkapital weist die Stiftung ihr Stiftungskapital als Posten 1.01 aus. 
Das Stiftungskapital setzt sich wie folgt zusammen: 

Tabelle 2 Stiftungskapital 

Bilanzposten 1.01 Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2010 3 l.12.2011 

Stiftungskapital 
386.089,28 EUR 0 EUR 386.089,28 EUR 

(Grundstockvermögen) 

Vorlass G. Grass 766.937,82 EUR 0 EUR 766.937,82 EUR 

Zustiftung G. Grass 145.450,00 EUR 0 EUR 145.450,00 EUR 

1.298.477, 10 EUR 0 EUR 1.298.477, 10 EUR 

Bilanzposten 1.011 

Stiftungskapital aus 
- 340.175,38 EUR 0 EUR - 340. 175,38 EUR 

Bilanzierungsuntersch. 

Das Stiftungskapital entspricht dem Grundstockvermögen, das in seinem Bestand zu erhal­
ten ist. Im Grundstockvermögen sind Anlagegüter (Einrichtungsgegenstände) enthalten, die 
der Abschreibung unterliegen. 

Der Bereich Haushalt und Steuerung hat in der Stellungnahme zum Vorjahresbericht darauf 
hingewiesen, dass entstehende Verluste der Kulturstiftung von der Hansestadt Lübeck aus­
geglichen würden, um die Erfüllung des Stiftungszwecks dauerhaft zu gewährleisten. Über 
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diesen Verlustausgleich seien u. a. auch die Aufwendungen ausgeglichen, die aufgrund der 
Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Grundstockvermögens oder Anlagevermö­
gens entstünden, und als Ersatz eben dieser Vermögensgegenstände des Grundstockvermö­
gens beschafft würden. 

3.3.2 Ergebnisrücklage 

Ergebnisrücklage Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 1.3 362 EUR 0 EUR 362 EUR 

Die Ergebnisrücklage darf gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 25% und soll 
mindestens 10% der Allgemeinen Rücklage betragen. Die GemHVO-Doppik berücksichtigt 
die sich aus der Sonderstellung der Stiftungen ergebenden rechtlichen Unterschiede in ih­
ren Vorschriften nicht. Eine Allgemeine Rücklage wird von der Kulturstiftung nicht ausge­
wiesen. Laut Anhang enthält die Ergebnisrücklage lediglich Buchungen zur Korrektur der 
Eröffnungsbilanz. 

3.3.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Jahresüberschuss Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 1.5 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Jahresfehlbeträge werden durch die Hansestadt Lübeck ausgeglichen (auf die Tz. 9.2 Zu­
schussbedarf wird hingewiesen). 

3.3.4 Sonderposten 

aufzulös. Zuschüsse Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
und Zuweisungen 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzp. 2. 1 Zusch. 1.735.920 EUR - 64.235,28 EUR 1.642.282 EUR 

Bilanzp. 2.2 Zuw. 0,00 EUR + 2.541 EUR 2.541 EUR 

Die Bilanz weist unter Sonderposten den Posten 2.1 „Sonderposten für aufzulösende Zu­
schüsse" aus. Hierbei handelt es sich überwiegend um Zuschüsse für Umbau- und Erweite­
rungsmaßnahmen an den Gebäuden Buddenbrookhaus und Günter Grass-Haus. Zwischen 
Zuschüssen und Zuweisungen wurde i. d. R. nicht differenziert. 

Von den oben genannten aufzulösenden Zuschüssen und Zuweisungen sind die nicht aufzu­
lösenden zu unterscheiden. Kunstgegenstände in Museen und kulturhistorischen Samm­
lungen sind nicht abzuschreiben, dies gilt im Falle von Sachspenden ebenso für die zugehö-
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rigen Sonderposten. Zum Haushaltsjahr 2011 wurden zwei Sachspenden (Anl. Nr. 1062345 
und 1062346) mit einem Gesamtwert von 3.580 EUR als Kunstgegenstände im Anlagever­
mögen erfasst und der Zugang auf dem Konto 2318000 Sonderrücklage für aufzulösende 
Zuschüsse gebucht. Zum Haushaltsjahr 2012 ist die Umbuchung auf das Konto 2021800 
Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse vorgenommen worden. Gemäß § 25 
Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik erfolgt nach der zweckentsprechenden Verwendung die 
Umbuchung in die Allgemeine Rücklage. Die Bilanz der Kulturstiftung 2011 weist weder 
eine Sonderrücklage noch eine Allgemeine Rücklage aus. Das RP A fordert hiermit zur Um­
setzung des § 25 GemHVO-Doppik auf und bittet um Stellungnahme. 

3.3.5 Rückstellungen 

Sonstige Rückstellun- Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
gen 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 3. 9 25.672 EUR - 25.672 EUR 0 EUR 

Im Vorjahr wurden Rückstellungen für nicht beglichene Buchführungskosten des abgelau­
fenen Jahres für den von der Stiftungsverwaltung beauftragten Steuerberater gebildet. Laut 
Anhang entfallen die Buchführungskosten für den Steuerberater, da die Jahresabschlussar­
beiten ab 2011 von der Hansestadt Lübeck durchgeführt werden. 

3.3.6 Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 4 1.107.741 EUR + 756.493 EUR 1.864.234 EUR 

Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich in Kredite für Investitionen von Kreditmarkt, 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten. 

Tabelle 3 Übersicht Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten 
Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2010 31.12.2011 

4.2.3 Kredite für lnvest. 844.290 EUR -75.812EUR 768.478 EUR 
priv. Kreditm. 

4.5 Lieferungen und 47.908 EUR + 12.998 EUR 60.906 EUR 
Leistungen 

4.7 Sonstige Verbindl. 215.543 EUR + 819.307 EUR 1.034.850 EUR 

Pos. 4.2.3 der Bilanz: Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden kontinu­
ierlich abgebaut: 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kulturstiftung 9 
der Hansestadt Lübeck zum 31. Dezember 2011 

50 von 75 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck D 
D Rechnungsprüfungsamt 

Tabelle 4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Verbindlichk. 
2007 2008 2009 
EUR EUR EUR 

01.01. 1.124.972 1.057.928 988.882 

Veränderungen - 67.044 - 69.046 -71.170 

31.12. 1.057.928 988.882 917.712 

2010 2011 
EUR EUR 

917.712 844.290 

- 73.422 -75.812 

844.290 768.478 

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus fünf Darlehensverträgen zusammen. Die Darlehens­
verträge liegen dem RPA in Kopie vor. Die Werte des Verbindlichkeitenspiegels stimmen 
mit der Buchhaltungssoftware überein. Anhand der Saldenbestätigungen der Banken kann 
der Endstand von 768.478 EUR vom RPA nachvollzogen werden. 

Pos. 4.5 der Bilanz: Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es 
sich um Massendaten, da dieses Konto für die überwiegende Zahl der Beschaffungen als 
Gegenkonto dient. In der Höhe größere Beträge sind u. a. für das Ausstellungsprojekt „Tod 
in Venedig" entstanden. Besondere Bemerkungen haben sich nicht ergeben. 

Pos. 4. 7 der Bilanz: Gegenüber dem Vorjahr hat sich ein Anstieg von 819 .307 EUR ergeben. 
Zu den sonstigen Verbindlichkeiten wird im Anhang ausgeführt, dass allein 998.282 EUR 
auf die Hansestadt Lübeck entfallen. Zum Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber der HL 
wird auf das Fehlen eigener Geschäftskonten der Kulturstiftung und auf die Seiten 13 und 
15 des Anhangs hingewiesen. 

3.3.7 Passive Rechnungsabgrenzung 

Passive Rechnungs- Jahresabschluss Veränderung Jahresabschluss 
abgrenzung 31.12.2010 31.12.2011 

Bilanzposten 5 32.882 EUR - 32.882 EUR 0 EUR 

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor 
dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für die Zeit 
nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Der obengenannte Betrag setzt sich aus drei Bu­
chungen von Spenden für Sonderausstellungen zusammen. Die Umbuchung ist auf das 
Konto 4184002 Spenden für Sonderausstellungen erfolgt. Unter der Kontenart 418 werden 
Allgemeine Umlagen gebucht. Das RPA bittet darum, die Zuordnung zu erläutern. 

4 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Auf­
wendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung 
gilt § 2 GemHVO-Doppik entsprechend. In § 2 der GemHVO-Doppik ist aufgeführt, welche 
Posten mindestens im Ergebnisplan auszuweisen sind. Darüber hinaus ist in der Ausfüh-
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rungsanweisung zur GemHVO-Doppik ein Muster zu § 45 GemHVO-Doppik vorgegeben. Die 
Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

4.1 Ergebnisübersicht 

Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen. 

Tabelle 5 Ergebnisübersicht 

Ergebnisplan Planung fortgeschriebener Ergebnis 
EUR Ansatz EUR EUR 

Ordentl. Erträge 1.740.300 2.120.663 2.013.083 

Finanzerträge 2.100 2.100 2.109 

Erträge 1.742.400 2.122.763 2.015. 192 

Ordentliche Aufw. - 1.695.400 - 2.236.662 - 1.971.384 

Zinsen u. Finanzaufw. - 47.000 -47.001 - 43.808 

Aufwendungen - 1.742.400 - 2.283.663 - 2.015.192 

Erträge/ Aufwend. 0 - 160.900 0 

Die im fortgeschriebenen Ansatz noch geplanten Mehraufwendungen sind im Ergebnis 
nicht eingetreten bzw. wurden durch Mehrerträge kompensiert. 

4.2 Ordentliche Erträge 

Die Ordentlichen Erträge setzen sich aus 

• Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 

• Privatrechtliche Leistungsentgelten, 

• Kostenerstattungen/Kostenumlagen und 

• Sonstige ordentliche Erträgen 

zusammen. 

4.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Zuwendungen und Fortgeschriebener Ergebnis Abweichung 
allg. Umlagen Ansatz 

Kontengr. 41 981.314 EUR 921.134 EUR - 60.180 EUR 

Der wesentliche Ertragsposten in der Kontengruppe 41 ist auf dem Konto 4142000 die Zu­
wendung der Hansestadt Lübeck (516.048 EUR), die den Verlust der Kulturstiftung aus­
gleicht. Weitere Zuwendungen und Zuschüsse auf Konten der Kontogruppe 41 sind z.B. 
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Zuwendungen vom Bund (86.818 EUR) oder Spenden für Sonderausstellungen 
(185.213 EUR). 

4.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Privatrechtliche Fortgeschriebener Ergebnis Abweichung 
Leistungsentgelte Ansatz 

Kontenart 446 642.649 EUR 631.076 EUR - 11.573 EUR 

Die ursprüngliche Planung der Kontenart 446 belief sich auf 547.400 EUR. Es handelt sich 
bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Wesentlichen um Eintrittsgelder und Er­
träge der Museumsshops (4461). Im Haushaltsjahr 2010 beliefen sie sich auf 565.523 EUR. 
Obwohl der Planwert nicht erreicht wurde, konnten die privatrechtlichen Leistungsentgelte 
gegenüber dem Vorjahr um rund 12% gesteigert werden. 

4.2.3 Kostenerstattungen von Gemeinden 

Kostenerstattungen Planung Ergebnis Abweichung 
von Gemeinden 

Kontenart 448 496.700 EUR 460.869 EUR - 35.831 EUR 

Über das Konto 4482000 werden die Personalkostenerstattungen 2011 der HL in Höhe von 
459.983 EUR an die Kulturstiftung abgewickelt, hinzu kommen weitere 886 EUR auf dem 
Konto 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich. Die Perso­
nalkostenerstattungen ergeben sich aus den Managementaufgaben (Tz. 8.4), die die Kultur­
stiftung für die Lübecker Museen wahrnimmt. 

4.2.4 Sonstige ordentliche Erträge 

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren mit 5 EUR nicht prüfungsrelevant. 

4.3 Ordentliche Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus 

• Personalaufwendungen, 

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

• Sonstige ordentliche Aufwendungen und 

• Bilanzielle Abschreibungen 

zusammen. 
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4.3.1 Personalaufwendungen 

Personal- Planung Ergebnis Abweichung 
aufwendungen 

Kontengr. 50 1.003.800 EUR 1.017.943 EUR + 14.143 EUR 

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um rund 1,7% angestiegen. Der TVöD fin­
det in der Kulturstiftung keine Anwendung, die Vergütungen orientieren sich aber an ihm 
(Stellenplan ebenfalls analog TVöD). 

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Aufw. für Sach- und fortgeschriebener Ergebnis Abweichung 
Dienstleistungen Ansatz 

Kontengr. 52 913.621 EUR 680.989 EUR - 232.632 EUR 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 52 wie im Vorjahr einen An­
satz von 391.100 EUR aus. Der Ansatz wurde fortgeschrieben und belief sich schließlich auf 
913.621 EUR. Neben den Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung, Versiche­
rung, etc.) werden hier auch die Aufwendungen für Ausstellungen und Vorträge sowie für 
die Verkaufsartikel der Museumsshops gebucht. 

Die in der Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen genannten Reste gemäß 
§ 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik in Höhe von 217.238 EUR wurden zu dieser Kontengruppe ge­
bildet. 

4.3.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Sonstige ordentl. fortgeschriebener Ergebnis Abweichung 
Aufwendungen Ansatz 

Kontengr. 54 152.717 EUR 122.937 EUR -29.780 EUR 

Zu dieser Kontengruppe wurden neun Konten mit insgesamt 146.500 EUR geplant. Die 
Minderaufwendungen gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen von insgesamt 
152.717 EUR wurden überwiegend auf den Konten 5431007 Sachverständigen- und Ge­
richtskosten (17.946 EUR), 5452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 
(4.028 EUR) und 5452001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten für den Museums­
verbund (7.720 EUR) erzielt. 
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4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen 

Bilanzielle Ab- Planung Ergebnis Abweichung 
schreibungen 

Kontengr. 57 150.000 EUR 148.582 EUR -1.418EUR 

Der Wert der Abschreibungen auf dem Konto 5711000 Sachanlagen in der Buchhaltungs­
software stimmt mit dem Wert des Anlagenspiegels überein. Auf dem Konto 5711002 Ab­
schreibungen aus Anlagenabgang sind keine Buchungen erfolgt. 

In den Abschreibungen ist eine Buchung zur Korrektur der Folgen des § 41 Abs. 3 
GemHVO-Doppik enthalten (siehe 3.2.2 dieses Berichts/Bauten auf fremden Grund). 

5 Finanzrechnung 

Aufgrund der Vielzahl der Buchungen auf denen die Finanzrechnung basiert, muss sich das 
RPA auf wesentliche Abweichungen beschränken. Zu den Planwerten wird darauf hinge­
wiesen, dass die Haushaltsplanung auf der Ebene der Kontengruppen oder Kontenarten er­
folgt ist. Sofern im folgenden Text einzelne Konten angesprochen worden sind, handelt es 
sich ggf. nur um eine Teilgröße, die mit dem angegebenen Planwert folglich nicht überein­
stimmt. 

5.1 Formale Prüfung der Finanzrechnung 

Für die Aufstellung der Finanzrechnung gemäß § 46 GemHVO-Doppik finden die §§ 3 und 
45 Abs. 2 der GemHVO-Doppik entsprechende Anwendung. In § 3 der GemHVO-Doppik ist 
aufgeführt, welche Posten mindestens im Finanzplan auszuweisen sind. Die Finanzrech­
nung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. 

5.2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zählen z.B. die Zuwendungen und 
allgemeinen Umlagen, die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
-Umlagen. 

5.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Auf dem Konto 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden wurden Einzahlun­
gen von 695.900 EUR geplant, aber nur 321.839 EUR vereinnahmt. Der von der Hansestadt 
Lübeck als Ertrag gebuchte Verlustausgleich ist noch nicht zahlungswirksam umgesetzt 
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worden (siehe auch Forderungen gegenüber der HL). Auf den übrigen Konten dieser Kon­
tengruppe wurden erhebliche Mehreinzahlungen erzielt. 

Tabelle 6 Kontenart 614 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 

Zuw. und Zusch. für Planung Ergebnis Abweichung 
lfd. Zwecke 

Konto 6 140000 100 EUR 86.818 EUR + 86.718 EUR 

Konto 6 14 1000 100 EUR 24.800 EUR + 24.700 EUR 

Konto 6142000 695.900 EUR 321.839 EUR -374.061 EUR 

Konto 6148000 0 EUR 10.151 EUR +10.151EUR 

Konto 6148002 100 EUR 180.081 EUR + 179.981 EUR 

Kontenart 614 696.200 EUR 623.689 EUR - 72.511 EUR 

5.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Unter der Kontengruppe 64 werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstat­
tungen und Kostenumlagen dargestellt. In der Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2011 
sind die zugehörigen Kontenarten 641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus Verkauf 
und 646 sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte zusammen gefasst wiedergegeben 
worden. Einzelne Konten der sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelte sind nachfolgend 
dargestellt. 

Tabelle 7 Konten 6461 ***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

Sonst. privatrechtl. Planung Ergebnis Abweichung 
Leistungsentgelte 

Konto 6461000 800 EUR 24.028 EUR + 23.228 EUR 

Konto 646 1006 260.000 EUR 305.779 EUR + 45.679 EUR 

Konto 6461007 17.000 EUR 20.366 EUR + 3.366 EUR 

Konto 6461008 200 EUR 200 EUR 0 EUR 

Konto 6461009 100 EUR 0 EUR - 100 EUR 

Konten 6461 278.100 EUR 350.373 EUR + 72.273 EUR 

Auf dem Konto 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind 800 EUR geplant 
worden aber 24.028 EUR eingegangen. Laut Buchhaltungssoftware handelt es sich um För­
dermittel der Arge und Verrechnungen mit der Hansestadt Lübeck. 

Auf dem Konto 6461006 werden die Eintrittsgelder des Buddenbrookhauses und des Günter 
Grass-Haus gebucht. 
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5.2.3 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden 

Einzahlungen aus Planung Ergebnis Abweichung 
Kostenerstattungen 

Kontenart 648 496.700 EUR 886,48 EUR + 470.300 EUR 

Auf dem Konto 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden sind Einzahlun­
gen von 495.700 EUR geplant worden, aber keine Zahlungen eingegangen. Das Konto kor­
respondiert mit dem Konto 4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden, auf dem 
459.983 EUR als Ertrag gebucht sind (Personalkostenerstattungen). Die ausstehenden Kos­
tenerstattungen sind in den Forderungen berücksichtigt. 

Zur Kontenart 648 zählen noch das Konto Einzahlungen aus Kostenerstattungen sonstg. öf­
fentlicher Bereich (6484000) mit gebuchten 886 EUR und das Konto Einzahlungen aus Kos­
tenerstattungen übrige Bereiche (6488000) ohne Umsatz. 

5.2.4 Umsatzsteuer 

Sonstige Planung Ergebnis Abweichung 
Einzahlungen 

Kontengruppe 65 0 EUR 29.380 EUR + 29.380 EUR 

Auf dem Konto 6521100 Einzahlungen Umsatzsteuer sind keine Einzahlungen geplant wor­
den, aber 27.663 EUR eingegangen. Das Konto ist für die Erstattung von Steuern vorgese­
hen. Es handelt sich laut Buchhaltungssoftware um „Mehrwertsteuerverrechnungen Bar­
verkauf und Rundungen". Eine detaillierte Prüfung der Massendaten (überwiegend im Cent­
und ein- und zweistelligen Euro-Bereich) wurde nicht durchgeführt. 

Die verbleibende Differenz entfällt auf die Vorsteuererstattungen mit 1.712 EUR auf dem 
Konto 6521200 zuzüglich 5 EUR Mahngebühren auf dem Konto 65621. 

5.2.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Einzahlungen aus In- Planung Ergebnis Abweichung 
vestitionstätigkeit 

Kontengruppe 68 400 EUR 885.840 EUR + 885.440 EUR 

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren zur Kontengruppe 68 insgesamt lediglich 
400 EUR veranschlagt. 

In der Finanzrechnung werden unter 686 „Einzahlungen Rückfl. für Invest. Dritter" 
882.657,54 EUR als Ergebnis ausgewiesen. Die relevante Buchung ist auf dem Konto 
6868100 „Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich 
bis 1 Jahr" erfolgt. Dort war kein Zahlungseingang geplant, es sind aber 882.466,37 EUR 
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eingegangen (Beleg 5909209). Laut Buchhaltungssoftware wurden Verrechnungen mit der 
HL abgewickelt. Das Fehlen eigener Geschäftskonten der Stiftung und die Wahrnehmung 
von Managementaufgaben für die Lübecker Museen führt zu Buchungen in einer Größen­
ordnung, die das RP A zunächst in der Stellungnahme und künftig auch im Anhang für er­
läuterungsbedürftig ansieht. 
Die auf dem Konto 6868100 verbliebene Differenz von 191,17 EUR entfällt auf den Beleg 
590000264 (Umbuchung Diff./Stiftungsverrechnung). 

5.3 Auszahlungen aus lauf~nder Verwaltungstätigkeit 

Die größten Posten der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Perso­
nalauszahlungen und die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen. 

5.3.1 Personalauszahlungen 

Personalauszahlungen Planung Ergebnis Abweichung 

Kontengruppe 70 1.003.800 EUR 1.091.014,86 EUR + 87.023,69 EUR 

Auf dem Konto 7011000 - Personalauszahlungen wurden Auszahlungen von 
1.003.800 EUR geplant, aber auf dem Konto 7019001 -Auszahlungen Honorarkräfte 
1.091.014,86 EUR gebucht, somit 87.024 EUR mehr als geplant. Warum wie im Vorjahr die 
Planung auf dem Konto 7011000 erfolgt, die Auszahlung dann aber entgegen der Planung 
dem Konto 7019001 gebucht wird, ist nicht nachvollziehbar. Die Planung und die Umset­
zung sind aufeinander abzustimmen. Aus dem Konto wurden (ebenfalls wie im Vorjahr) di­
verse Krankenkassenbeiträge gezahlt. Diese wären dem Konto 7139000 Beiträge zur gesetz­
lichen Sozialversicherung/Sonstige Beschäftigte zuzuordnen gewesen. Um Stellungnahme 
wird gebeten. 

5.3.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

Ausz. f. Sach- und fortgeschriebener Ergebnis Abweichung 
Dienstleistungen Ansatz 

Kontengruppe 72 547.292 EUR 670.412 EUR + 123.120 EUR 

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies zur Kontengruppe 72 einen Ansatz von 
391.100 EUR aus, der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 547.292 EUR, Auszahlungen 
sind in Höhe von 670.412 EUR erfolgt. Das Ergebnis liegt damit um 22,5% über dem fortge­
schriebenen Ansatz oder 71,4% über dem ursprünglichen Ansatz. Um Stellungnahme wird 
gebeten. 
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5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Auszahlungen aus In- fortgeschriebener Ergebnis 
vestitionstätigkeit Ansatz 

Kontengruppe 78 154.900 EUR 156.057 EUR 

Abweichung 

+ 1.157 EUR 

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden auf dem Konto 783 Auszahlungen aus 
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (6.500 EUR) und auf dem 
Konto 785 Baumaßnahmen (100 EUR) im Finanzplan veranschlagt, also insgesamt 
6.600 EUR. Die fortgeschriebene Planung belief sich auf 154.900 EUR, das Ergebnis betrug 
156.057 EUR. 

5.4.1 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen 
des Anlagevermögens 

Ausz. Erw. bewegl. fortgeschriebener Ergebnis Abweichung 
Anlagevermögen Ansatz 

Kontoart 783 111.800 EUR 66.063 EUR - 45.737 EUR 

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens der Kul­
turstiftung werden über die Konten 7831000 (über 1.000 EUR) und 7832000 (über 150 EUR 
bis 1.000 EUR) abgewickelt. Die ursprüngliche Planung betrug 6 .. 500 EUR. 

Aus dem Haushaltsjahr 2010 wurde vom Konto 7831000 ein Betrag von 103.300 EUR als 
investive Auszahlung (Haushaltsrest) in das Haushaltsjahr 2011 übertragen, darin (laut 
Reste-Antrag vom 31.01.2011) 50.000 EUR zweckgebundene Spenden. Die Übertragung ist 
zur Sicherung geplanter Investitionen erfolgt. Von den auf beiden Konten insgesamt verfüg­
baren 111.800 EUR wurden Auszahlungen in Höhe von 66.063 EUR, u. a. für Klimatechnik, 
Alarmanlagen und Bibliotheksausstattung geleistet. 

Zum Konto 7831000 wurde ein neuer Haushaltsrest von 48.000 EUR gebildet (Vfg. 8) und 
zum Konto 7832000 ein neuer Haushaltsrest von 1.600 EUR (Vfg. 9). 

5.4.2 Baumaßnahmen 

Baumaßnahmen fortgeschriebener Ergebnis Abweichung 
Ansatz 

Kontoart 785 43. 100 EUR 41.782 EUR - 1.318 EUR 

Die ursprünglich geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785) betrugen 
100 EUR. Aus dem Haushaltsjahr 2010 wurde vom Konto 7851000 ein Betrag von 
43.000 EUR als investive Auszahlung (Haushaltsrest) in das Haushaltsjahr 2011 übertra-
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gen. Die ursprüngliche Planung betrug 100 EUR. Von den insgesamt verfügbaren 
43.100 EUR sind 41.782 EUR für den Archivraum im Günter Grass-Haus ausgezahlt worden. 

5.5 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 

Ausz. f. d. Gewähr. Planung Ergebnis Abweichung 
von Ausleihungen 

Kontoart 786 0 EUR 48.213 EUR + 48.213 EUR 

Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen sind im Haushaltsplan nicht geplant. 
Laut Jahresabschluss erfolgten Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Konto 
78681) in Höhe von 48.213 EUR (Vorjahr 40.832 EUR). Laut Stellungnahme zum Vorjahres­
bericht handelt es sich um den Saldo liquider Mittel zum Jahresabschluss, der durch das 
Fehlen eigener Geschäftskonten und die Abwicklung als fremde Finanzmittel entsteht. Der 
Betrag ist ohne Recherchen nicht nachvollziehbar. Der Ausweis als „gewährte Ausleihun­
gen" ist zu beanstanden. Um Stellungnahme wird gebeten. 

5.6 Saldo aus fremden Finanzmitteln 

In der zum Jahresabschluss aufgestellten Finanzrechnung werden folgenden Ist-Ergebnisse 
ausgewiesen: 

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 

Saldo aus fremden Finanzmitteln 

KtoGr. 672 

KtoGr. 772 

3.226.534,20 EUR 

3.226.584,20 EUR 

50,00 EUR 

Die in der Finanzrechnung jeweils mit rund 3,2 Mio. EUR ausgewiesenen Einzahlungen und 
Auszahlungen für fremde Finanzmittel sind real keine fremden Finanzmittel entsprechend 
§ 14 GemHVO-Doppik. Es handelt sich um Kontobewegungen, die durch die Wahrnehmung 
der Kassengeschäfte durch den städtischen Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Stif­
tung entstehen. Mit der Einrichtung von stiftungseigenen Geschäftskonten ab 2013 werden 
die als fremde Finanzmittel deklarierten Buchungen über städtische Konten entfallen. 

5.7 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Tilgung von Kred. Planung Ergebnis Abweichung 
für Investitionen 

Kontoart 792 75.400 EUR 75.812 EUR +412EUR 
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Die einzigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die für Tilgungen von Krediten 
für Investitionen (Kontenart 792) aufgewandten Mittel. Im Finanzplan betrug der Ansatz 
75.400 EUR. Das in der Finanzrechnung angegebene Ist-Ergebnis in Höhe von 75.812 EUR 
deckt sich mit der im Verbindlichkeitenspiegel dargestellten Tilgung der Kredite (Endstand 
2010 insgesamt 844.290 EUR, Endstand 2011insgesamt768.478 EUR). 

5.8 Liquide Mittel 

Der Finanzplan sah für 2011 liquide Mittel von 68.500 EUR vor. Die Umsätze auf den Kon­
ten der Kontogruppe 18 Liquide Mittel (Bilanzkonto) betrugen 2011 rund 2,4 Mio. EUR. Die 
Änderung des Bestands 2011 belief sich auf 153,56 EUR, um den sich das Vorjahresergeb­
nis 2010/Anfangsstand 2011 von 6.730,80 EUR auf 6.884,16 EUR erhöht hat. Die sich aus 
der Finanzrechnung ergebenden liquiden Mittel stimmen mit dem in der Bilanz ausgewie­
senen Betrag überein. 

6 Anhang 

Der Anhang ist den Regelungen des § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend aufzustel­
len. In ihm ist zum Jahresabschluss anzugeben, ob besondere Umstände dazu führen, dass 
der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Die allgemeinen Berichtsgrundsätze sind im Anhang eingehalten worden. Der Anhang weist 
formal keine wesentlichen Beanstandungen auf, die Einfluss auf das Prüfungsergebnis ha­
ben. Die vorgeschriebenen Anlagen zum Anhang wie Anlagenspiegel, Forderungsspiegel 
etc. sind erstellt worden. 

Zu einzelnen Punkten sind nach Auffassung des RPA die Erläuterungen nicht ausreichend, 
so hätte es z. B. zur von der Standardgliederung abweichenden Darstellung des Eigenkapi­
tals und dem Fehlen der Allgemeinen Rücklage einer Erklärung bedurft. 

6.1 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Zum Kapitel II des Anhangs - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - haben sich die 
folgenden Feststellungen ergeben. 

6.1.1 Stiftungskapital oder Gründungsvermögen 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, 
dass das Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungs-
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vermögen umfasst insbesondere Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann 
und Einrichtungsgegenstände. 

Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Veräuße­
rungen und andere zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungsvermögens 
ausgeschlossen sind. Wie Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrichtungsge­
genständen Gegenstände enthalten sind, die der Abschreibung unterliegen, ist in der Stif­
tungssatzung nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und Steuerung verweist in diesem Zu­
sammenhang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die Hansestadt Lübeck. 

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert 
gegenüber dem Vorjahr den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen 
Gründungsvermögen trotz abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. 
Eine gesetzliche Regelung oder Handlungsempfehlung, wie eine unmissverständliche Dar­
stellung in der Bilanz zu erfolgen hat, liegt nicht vor. Das RPA hat eine Anfrage an die Stif­
tungsaufsicht des Landes gerichtet. Es wurde signalisiert, dass eine kurzfristige Antwort 
nicht erfolgen wird. 

6.1.2 Erfassung des Anlagevermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird im Anhang ausgeführt, 
dass eine über die Vorräte in den Warenlagern hinausreichende Inventur im Wirtschafts­
jahr 2016 durchgeführt wurde. Da die umfassende Inventur erst 2016 erfolgt ist, wird das 
Anlagevermögen vom RPA für den Jahresabschluss 2011 als nicht ausreichend gesichert 
nachgewiesen betrachtet. Positiv wurde im Rahmen der Prüfung festgestellt, dass die als 
Sachspenden unentgeltlich in das Eigentum der Stiftung gelangten Vermögensgegenstände 
sukzessive nacherfasst werden. 

6.2 Aktiva 

Die unter 2.2.4 der Bilanz ausgewiesenen sonstigen privatrechtlichen Forderungen haben 
sich von 472.339 EUR auf 1.128.063 EUR mehr als verdoppelt. Die Zusammensetzung der 
für den Anstieg ursächlichen Verrechnungskonten mit der HL wird im Anhang erläutert, die 
Ursache für den Anstieg nicht. 

Zu den liquiden Mitteln wird darauf hingewiesen, dass bis Ende des Wirtschaftsjahres 2012 
für die Kulturstiftung keine eigenen Geschäftskonten eingerichtet sind. 

6.3 Passiva 

Im Anhang wird die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der HL mit dem Fehlen eigener 
Bankkonten begründet. Auf den Zusammenhang der Forderungen und Verbindlichkeiten 
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gegenüber der HL und auf die Auswirkungen in der Finanzrechnung durch die Darstellung 
als fremde Finanzmittel wird hingewiesen. Laut Anhang soll die Kulturstiftung ab dem 
Wirtschaftsjahr 2013 (Stichtag 01.01.2013) über eigene Geschäftskonten verfügen. 

6.4 Stiftungsgremien 

Die Ausführungen unter IV des Anhangs geben nicht die in der Stiftungssatzung geregelte 
Struktur wieder. Unter der Tz. 8.1 dieses Berichts - Rechtliche Verhältnisse - wird auf dieses 
Thema eingegangen. 

6.5 Anlagen zum Anhang 

Die dem Anhang beizufügenden Anlagen ergeben sich aus § 51 Abs. 3 der GemHVO-Doppik. 
Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel sind dem Anhang beige­
fügt und entsprechen den Mustern der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik über 
die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden. 

6.5.1 Anlagenspiegel 

Der Anlagenspiegel wurde stichprobenweise geprüft. Auf die in diesem Bericht unter den 
Textziffern 2.2.2 bis 2.2.5 getroffenen Feststellungen wird verwiesen. 

Der Zugang der Abschreibungen im Anlagenspiegel und die bilanziellen Abschreibung in 
der Ergebnisrechnung stimmen überein. 

6.5.2 Forderungsspiegel 

Im Forderungsspiegel belaufen sich die sonstigen privatrechtlichen Forderungen auf 
1.128.063 EUR (Vorjahr 472.339 EUR). Im Anhang wurde dazu ausgeführt, dass davon auf 
die Verrechnungskonten mit der HL 1.121.903 EUR entfallen, darin der Verlustausgleich 
von 516.048 EUR und Personalkostenerstattungen von 459.983 EUR. Auf die sonstigen pri­
vatrechtlichen Forderungen wurde bereits unter Tz. 3.2.9 dieses Berichts eingegangen. Der 
Forderungsspiegel gibt die Werte des Abschlusses richtig wieder. 

6.5.3 V erbindlichkeitenspiegel 

Auf die Verbindlichkeiten ist unter Tz. 3.3.7 dieses Berichts eingegangen worden. Der Ver­
bindlichkeitenspiegel gibt die Werte des Abschlusses richtig wieder. 
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6.5.4 Aufstellung über die übertragenen 
Haushaltsermächtigungen 

Gemäß§ 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden insgesamt 217.238 EUR übertragen. Aufwen­
dungen dürfen nur übertragen werden, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein ent­
sprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits ein­
gegangen wurde3. Da die Stiftung regelmäßig keinen Jahresüberschuss erwirtschaftet, müs­
sen demnach rechtliche Verpflichtungen bestehen. Die Verfügungen des Bereichs Haushalt 
und Steuerung zur Restebildung haben dem RPA vorgelegen. Bei den größten Posten han­
delt es sich um zweckgebundene Aufwendungen für Ausstellungen (126.568 EUR}, beauf­
tragte Renovierungsmaßnahmen (62.000 EUR) und erwartete Nebenkosten-Nachzahlungen 
(20.000 EUR). 

Für Investitionen wurden insgesamt 50.900 EUR gemäß§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik über­
tragen. Die Verfügungen des Bereichs Haushalt und Steuerung haben dem RPA vorgelegen. 
Bei dem größten Posten handelt es sich um Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Sachen 
über 1.000 EUR mit insgesamt 48.000 EUR. 

6.5.5 Beteiligungen an Kommunalunternehmen 

Beteiligungen an Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen o. ä. bestehen 
nicht. 

7 Lagebericht 

Im Lagebericht ist vom Stiftungsvorstand oder seiner Geschäftsführung eine Bewertung und 
Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kulturstiftung vorzunehmen. Der Lagebericht hat 
eine umfassende und vielfältige Informations- und Ergänzungsfunktion zum J ahresab­
schluss. Er ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Ver­
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermit­
telt wird. 

Dazu sollen auch die Entwicklungen angegeben werden, die nach dem Abschlussstichtag 
eingetreten, aber nicht im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind, weil diese wirtschaft­
lich nicht dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Dazu sind bedeutende Vor­
gänge bis zu dessen Fertigstellung und Unterzeichnung durch den Bürgermeister 
(14.12.2016) im Lagebericht aufzunehmen. Eine Fortschreibung bis zum Datum der Ausfer­
tigung ist nicht erfolgt. So ist z. B. die Erweiterung des Buddenbrookhauses zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Lageberichts bereits beschlossen. 4 

3 
Erläuterung zu§ 23 GemHVO-Doppik Bräse/Hase/Leder. 

4 
§ 52 GemHVO-Doppik: „.Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des 
Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. 
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8 Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 

Nachfolgend wird auf die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse der 
Kulturstiftung sowie auf die für die Hansestadt Lübeck vertraglich vereinbarten Manage­
mentaufgaben für die Lübecker Museen eingegangen. 

8.1 Rechtliche Verhältnisse 

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat. 

Gemäß § 5 Abs. 1 der Stiftungssatzung ist der Vorstand der Stiftung (Stiftungsvorsitzende/ 
Stiftungsvorsitzender) die jeweilige Bürgermeisterin/der jeweilige Bürgermeister der Han­
sestadt Lübeck. 5 Die oder der Stiftungsvorsitzende hat für die dauernde und nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszwecks zu sorgen. Sie oder er führt gemäß § 6 der Stiftungssatzung 
die Geschäfte der Stiftung und bedient sich dabei des Fachbereichs Kultur der Hansestadt 
Lübeck. 

Der Stiftungsrat besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Stiftungssatzung aus mindestens 9 und 
höchstens 16 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern sowie deren ständigen Vertretungen. Unter 
den Mitgliedern mit Stimmrecht sind mindestens 9 von der Bürgerschaft gewählte Mitglie­
der. Der Stiftungsrat hat gemäß § 8 der Stiftungssatzung die Geschäftsführung des Vorstan­
des zu überwachen. Er hat insbesondere darauf zu achten, dass der Vorstand für die dau­
ernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks sorgt. Er ist ferner für die Vorberei­
tung des Haushaltsplanes und die Vorbereitung der Kontraktvereinbarungen (siehe Ma­
nagementaufgaben für die Hansestadt Lübeck) auf Vorschlag des geschäftsführenden Direk­
tors der Museen zur Beschlussfassung durch die Bürgerschaft zuständig. 

8.2 Wirtschaftliche Verhältnisse 

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, Eintrittsgel­
dern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus Er­
trägen der Museumsshops. 6 Bei Errichtung der Kulturstiftung hat die Hansestadt Lübeck, 
vertreten durch den Bürgermeister und den zuständigen Senator, gegenüber dem Innenmi­
nisterium die Verpflichtung abgegeben, eventuell entstehende Unterschüsse der Kulturstif­
tung durch Zuwendungen der Hansestadt auszugleichen, um die Erfüllung des Stiftungs­
zwecks dauerhaft zu gewährleisten. Aufgrund dieser Erklärung besteht kein finanzielles Ri­
siko für den dauerhaften Erhalt der Stiftung. 

5 Satzung der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck i. d. F. vom 17.07.2008. 
6 § 3 Abs. 2 der Stiftungssatzung. 
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8.3 Steuerliche Verhältnisse 

Für den steuerlichen Status der Stiftung, sind die „Gemeinnützigkeit" und die „Organschaft" 
von besonderer Bedeutung. 

8.3.1 Gemeinnützigkeit 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck ist eine gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bür­
gerlichen Rechts. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.7 Der Status wurde 
im Anhang unter III Sonstige Angaben erläutert. 

8.3.2 Organschaft 

Zwischen der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung besteht seit dem 01.01.2008 eine 
anerkannte Organschaft im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 Abs. 2 UStG). Die Bestäti­
gung des Finanzamtes Lübeck vom 05.02.2008 hat dem RPA vorgelegen. Unmittelbare Folge 
der Organschaft ist, dass die Leistungsbeziehungen zwischen der Kulturstiftung und der 
Hansestadt Lübeck nichtsteuerbare Innenumsätze sind und damit keine Umsatzteuer 
geschuldet wird. 

8.4 Managementaufgaben für die HL 

Die Stiftung hat das Management der sich in der Trägerschaft der Hansestadt Lübeck be­
findlichen Museen ab 01.01.2006 übernommen. Zur Umsetzung wurde ein Vertrag zwi­
schen der HL und der Stiftung mit Wirkung vom 01.01.2006 zunächst für eine Dauer von 
10 Jahren abgeschlossen. Am 30.01.2014 wurde von der Bürgerschaft beschlossen, den am 
24.11.2005 zwischen der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung geschlossenen Vertrag 
zu entfristen. 8 Er kann nunmehr mit einer Frist von vier Jahren jeweils zum Jahresende ge­
kündigt werden. 

Im § 5 des Vertrages sind Haushalt, Rechnungslegung und Berichterstattung geregelt: 

Abs. 1 Bei der Wahrnehmung des Managements für die in § 1 genannten städtischen Mu­
seen sind die Haushalte der städtischen Museen getrennt vom Haushalt der Kulturstiftung 
sowie jeweils getrennt voneinander zu führen. In diesem Zusammenhang ist auch sicherzu­
stellen, dass 

a) die Erlöse aus der Erfüllung des originären Stiftungszwecks der Kulturstiftung nicht 
zur Defizitabdeckung der städtischen Museen verwandt werden, 

7 § 2 Abs. 2 der Stiftungssatzung. 

8 Vorlage V0/2013/01105. 
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b) die für die Betriebsführung der städtischen Museen bereitgestellten Mittel nicht für 
den Betrieb des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-Hauses verwandt werden. 

Abs. 2 Für die zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung gestellten Mittel erfolgt eine nach 
Museen getrennte Rechnungslegung der Einnahmen und Ausgaben bzw. Kosten und Erlöse. 
Dabei ist auch zu dokumentieren, dass die in Abs. 1 Satz 2 geforderte getrennte Mittelver­
wendung beachtet worden ist. 

Abs. 3 Zur Überprüfung der leistungs- und budgetrelevanten Zielvereinbarungen erfolgt auf 
der Grundlage der Rechnungslegung eine regelmäßige Berichterstattung durch die Hanse­
stadt im Rahmen des städtischen Berichtswesens. 

Laut Stiftungsverwaltung wird die Trennung von Stiftungshauhalt und dem städtischen 
Haushalt sichergestellt. 

9 Vergleichende Darstellungen 

Unter den vergleichenden Darstellungen wird auf die Haushaltsplanung und den Zuschuss­
bedarf der Stiftung und die Leistungsentgelte der Besucherinnen eingegangen. 

9.1 Haushaltsplanung 

Die Stiftung hat rechtzeitig vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres einen Haushaltsplan 
aufzustellen; er bedarf der Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt 
Lübeck. 9 Den Haushalt der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2011 hat die Bürgerschaft 
in ihrer Sitzung am 24.02.2011 beschlossen. 

Tabelle 8 Ergebnisplanung 2010 und 2011 

Ergebnisplan 2010 2011 

Ordentliche Erträge 1.698.700 EUR 1.740.300 EUR 

Finanzerträge 4.100EUR 2.100 EUR 

Erträge 1.702.800 EUR 1.742.400 EUR 

Ordentliche Aufwendungen 1.651.800 EUR 1.695.400 EUR 

Zinsen und Finanzaufwendungen 51.000 EUR 47.000 EUR 

Aufwendungen 1.702.800 EUR 1.742.400 EUR 

Differenz 0 EUR 0 EUR 

Die Ergebnisplanung schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 

9 
§ 14 der Stiftungssatzung. 
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Tabelle 9 Finanzplanung 2010 und 2011 

Finanzplan 2010 2011 

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.702.800 EUR 1.7 42.500 EUR 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 500 EUR 400 EUR 

Einzahlungen 1.703.300 EUR 1.742.900 EUR 

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.552.800 EUR 1.592.400 EUR 

Auszahlungen Investitionstätigkeit 51.500 EUR 6.600 EUR 

Tilgung von Krediten f. Investitionen 75.500 EUR 75.400 EUR 

Auszahlungen 1.679.800 EUR 1.67 4.400 EUR 

Liquide Mittel 23.500 EUR 68.500 EUR 

1.703.300 EUR 1.7 42. 900 EUR 

Differenz 0 EUR 0 EUR 

Die Finanzplanung schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 

Im Anhang sind gemäß § 51 GemHVO-Doppik vorrangig Erläuterungen zu Bilanzierungs­
und Bewertungsmethoden gefordert. Erläuterungen der Abweichungen vom Haushaltsplan 
sind nicht explizit vorgesehen. Da nach§ 95n GO der Jahresabschluss, der Lagebericht und 
der Schlussbericht des RP A der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung 
vorzulegen sind und damit dem Gremium, dass auch über den Haushalts- und Stellenplan 
der Stiftung beschließt, hat das RPA in diesem Bericht in den Kapiteln Ergebnisrechnung 
und Finanzrechnung die Planwerte und Ergebnisse verschiedener Kontenarten oder Kon­
tengruppen gegenübergestellt. 

9.2 Zuschuss bedarf 

Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung der Kulturstiftung beschließt die Bürger­
schaft auch über den darin geplanten Zuschuss der Hansestadt Lübeck an die Kulturstif­
tung. Der mit dem Jahresabschluss ermittelte erforderliche Zuschuss, der den Fehlbetrag 
abdeckt und damit zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt, ist in der Kontengruppe 41 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen enthalten. Der geplante Zuschussbedarf betrug 
695.900 EUR. Die Abwicklung erfolgt über das Konto 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse 
für lfd. Zwecke von Gemeinden. 

Tabelle 10 Entwicklung der Zuschüsse 

Zuschüsse 
2007 2008 2009 2010 2011 

Gemeinde 

EUR 753.300* 1 599.050 525.353 321.839 516.048 

Im Haushaltsjahr 2007 waren in dem Zuschuss auch die Leistungen für den Museumsverbund enthalten. 
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Gegenüber der Planung mit 695.900 EUR fällt der notwendige Zuschuss mit 516.048 EUR 
um 179.852 EUR geringer aus. 

9.3 Leistungsentgelte der Besucherlnnen 

Wie im Anhang erläutert, handelt es sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im 
Wesentlichen um Eintrittsgelder und Erträge der Museumsshops. Die Lübecker Museen er­
stellen regelmäßig Statistiken über Besucherzahlen, Eintrittsgelder und Verkäufe. Die fol­
genden Tabellen wurden aus Werten der genannten Statistiken erstellt. Laut Statistiken be­
trugen in den Haushaltsjahren 2007 bis 2011 die Umsätze aus Eintrittsgeldern und Verkäu-
fen: 

Tabelle 11 Entwicklung der Eintrittsgelder und Verkäufe 

Eintrittsgelder 2007 2008 2009 2010 2011 
und Verkäufe in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

Buddenbrookhaus 450.504 428.779 475.394 430.539 457.993 

G. Grass-Haus 101.127 137.518 117.636 123.848 117.062 

551.631 566.297 593.030 554.387 575.055 

Im Jahr des Jahresabschlusses 2011 entfielen im Buddenbrookhaus und Günter Grass-Haus 
auf Eintrittsgelder und Verkäufe: 

Tabelle 12 Darstellung der Eintrittsgelder und Verkäufe 2011 

2011 

Buddenbrookhaus 

Günter Grass-Haus 

Eintrittsgelder 

257.897 EUR 

54.299 EUR 

312.196 EUR 

Verkäufe 

200.096 EUR 

62.763 EUR 

262.859 EUR 

insgesamt 

457.993 EUR 

117.062EUR 

575.055 EUR 

Der Normalpreis beträgt laut jeweils gültigem Preistarif für die Lübecker Museen: 

Tabelle 13 Preistarife der Häuser ab 2007 

Preistarif 

Erwachsene 

Kinder und Jugendliche 

2007 - 2011 

5,00 EUR 

2,00 EUR 

2012-2015 

6,00 EUR 

2,00 EUR 

ab 2016 

7,00 EUR 

2,50 EUR 

Neben den oben angegebenen Normalpreisen sind in den jeweils gültigen Preistarifen ver­
schiedene Ermäßigungstatbestände geregelt. 

Auf dem Konto 6461006 werden die Eintrittsgelder des Buddenbrookhauses und des Günter 
Grass-Hauses gebucht. Die Einzahlungen von 305.779 EUR liegen fast 18% über der Planung 
und machen fast 38% der Eintrittsgelder der Lübecker Museen aus. Die Eintrittsgelder der 
Lübecker Museen der HL beliefen sich 2011 auf insgesamt 813.969 EUR. Die Differenz 
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zwischen den obengenannten Eintrittsgeldern und den Einzahlungen ergibt sich im Wesent­
lichen aus den zum Jahresabschluss nicht abgerechneten Kreditkartenumsätzen (Tz. 3.2.7). 

Bei 54.801 Besucherinnen im Buddenbrookhaus im Haushaltsjahr 2011 entspricht dies ei­
nem durchschnittlichen Eintrittsgeld von 4,71 EUR je Besucherin, bei 21.361 Besucherin­
nen im Günter Grass-Haus entspricht dies einem durchschnittlichen Eintrittsgeld von 
2,54 EUR je Besucherin. Das durchschnittliche Eintrittsgeld der Lübecker Museen insge­
samt betrug 2011 je Besucherin 3,06 EUR. 

10 Schlussbemerkung 

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen. Nach Ab­
schluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahres­
abschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der 
Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Bürgerschaft beschließt über den 
Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jah­
resfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 10 

Ein Testat, wie es Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erstellen, ist vom RPA nicht zu ertei­
len. 

Insgesamt gibt der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht ein den tatsächlichen Ver­
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage mit der 
Einschränkung wieder, dass durch die erst 2016 durchgeführte Inventur die vollständige 
Erfassung des Anlagevermögens wie im Vorjahr nicht nachgewiesen ist. 

Eine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung wird zu folgenden Textziffern er-
beten: 

Tz. Bezeichnung Seite 

3.2.2 Bauten auf fremdem Grund 3 

3.3.4 Sonderposten 5 

3.3.7 Passive Rechnungsabgrenzung 10 

5.2.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16 

5.3.1 Personalauszahlungen 17 

5.3.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17 

5.5 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 19 

6.1.1 Stiftungskapital 20 

6.2 Aktiva 21 

10 § 95n Abs. 2 und 3 GO. 
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Die erbetene Stellungnahme wird diesem Bericht im weiteren Verfahren als Anlage beige­
fügt. 

Lübeck, 29.09.2017 
14.909.07.13/2011 
sü/bu 

Dr. Katja Schur 

Anlagen: 

- Abschlussbilanz 

- Ergebnisrechnung 

- Finanzrechnung 

- Anhang 

- Lagebericht 

Dieter Sünder 
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